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Beschwerdeentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat als Finanzstrafbehörde zweiter Instanz hat durch das Mitglied 

des Finanzstrafsenates 6, Hofrat Dr. Georg Zarzi, in der Finanzstrafsache gegen Bf., wegen 

des Finanzvergehens der Abgabenhinterziehung gemäß § 33 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes 

(FinStrG) über die Beschwerde des Beschuldigten vom 2. August 2007 gegen den Bescheid 

über die Einleitung eines Finanzstrafverfahrens gemäß § 83 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes 

(FinStrG) des Zollamtes St. Pölten, Krems Wr. Neustadt als Finanzstrafbehörde erster Instanz 

vom 3. Juli 2007, Zl. 230000/90.189/2/2007-AFA, StrNr. 2007/00038-001, 

zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid vom 3. Juli 2007 hat das Zollamt St. Pölten, Krems Wr. Neustadt als 

Finanzstrafbehörde erster Instanz gegen den Beschwerdeführer (Bf.) zur STRNR. 2007/00038-

001 ein finanzstrafbehördliches Untersuchungsverfahren eingeleitet, weil der Verdacht 

bestehe, dass dieser anlässlich seiner Einreise aus der Slowakei kommend über den G. 

vorsätzlich 600 Stück Zigaretten der Marke Golden Gate unter Verletzung einer 

abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- und Wahrheitspflicht in das Steuergebiet der 

Republik Österreich verbrachte und hiermit das Finanzvergehen der vorsätzlichen 

Abgabenhinterziehung nach § 33 Abs. 1 FinStrG begangen habe. 
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Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerechte Beschwerde  des Beschuldigten vom 

2. August 2007, in welcher im Wesentlichen wie folgt vorgebracht wurde, dass er am 18.3. 

2007 zusammen mit seinem Freund O. nach Österreich gereist sei und vorgehabt habe, in 

Österreich mindestens eine Woche zu bleiben. Die Zigaretten seien für den eigenen Bedarf in 

der Reisetasche getragen worden, weil beide Raucher seien. Die Zigaretten seien in der 

Slowakei gekauft worden. Der Bf. sich schließlich auf die Richtmenge von 800 Stück 

Zigaretten und bringt vor, dass für diese Menge keine Steuer zu zahlen sei. 

Zur Entscheidung wurde erwogen: 

Gemäß 33 FinStrG macht sich der Abgabenhinterziehung schuldig, wer vorsätzlich unter 

Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine 

Abgabenverkürzung bewirkt. 

Gemäß § 29 Abs. 1 Tabaksteuergesetz 1995 (TabStG 1995) idF BGBl. Nr. 427/1996 sind 

Tabakwaren, die eine natürliche Person für den eigenen Bedarf in einem anderen 

Mitgliedstaat im freien Verkehr erwirbt und selbst in das Steuergebiet verbringt, steuerfrei, 

wenn diese für private und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt sind.  

Bei der Beurteilung, ob Tabakwaren nach Abs. 1 zu privaten oder nach § 27 zu gewerblichen 

Zwecken bezogen, in Gewahrsame gehalten oder verwendet werden, sind gemäß § 29 Abs. 2 

TabStG 1995 idF BGBl. Nr. 427/1996 die nachstehenden Umstände zu berücksichtigen:  

1. handelsrechtliche Stellung und Gründe des Inhabers für die Gewahrsame an den 

Tabakwaren;  

2. der Ort, an dem sich die Tabakwaren befinden, oder die Art der Beförderung;  

3. Unterlagen über die Tabakwaren;  

4. die Menge und Beschaffenheit der Tabakwaren.  

Gemäß § 29 Abs. 3 TabStG 1995 idF BGBl. Nr. 427/1996 entsteht die Steuerschuld für 

Tabakwaren, die nicht steuerfrei sind, mit dem Verbringen in das Steuergebiet. 

Steuerschuldner ist die natürliche Person, die die Tabakwaren in das Steuergebiet verbringt 

oder durch einen nicht gewerblich tätig werdenden Beförderer verbringen lässt. Es gelten die 

Bestimmungen des § 27 Abs. 3 bis 5.  

Wer Tabakwaren nach den Abs. 1 oder 2 beziehen, in Gewahrsame halten oder verwenden 

will, hat dies gemäß § 27 Abs. 3 TabStG 1995 idF BGBl. I Nr. 124/2003 dem Zollamt, in 

dessen Bereich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vorher anzuzeigen und für die Steuer 
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Sicherheit zu leisten. Hat der Anzeigepflichtige keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im 

Steuergebiet, ist die Anzeige beim Zollamt Innsbruck zu erstatten.  

Gemäß § 27 Abs. 5 TabStG 1995 idF BGBl. I Nr. 124/2003 hat der Steuerschuldner für 

Tabakwaren, für die die Steuerschuld entstanden ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen 

Bereich der Steuerschuldner seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines 

solchen beim Zollamt Innsbruck, eine Steueranmeldung abzugeben, die Steuer zu berechnen 

und diese spätestens am 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden 

Kalendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehalten, ist die 

Steuer unverzüglich zu entrichten.  

Gemäß § 29a Abs. 1 TabStG 1995 idF BGBl. I Nr. 124/2003 ist während der Dauer der in 

§ 44f Abs. 2 genannten Übergangsfristen (bis 31.Dezember 2008) die 

Verbrauchsteuerbefreiung nach § 29 für Tabakwaren, die im persönlichen Gepäck von 

Reisenden in das Steuergebiet eingebracht werden, beschränkt auf  

1. 200 Stück Zigaretten oder 50 Stück Zigarren oder 100 Stück Zigarillos (Zigarren mit einem 

Stückgewicht von höchstens 3 Gramm) oder 250 Gramm Rauchtabak oder eine anteilige 

Zusammenstellung dieser Waren bis zu 250 Gramm bei der Einreise aus der Tschechischen 

Republik,  

2. 200 Stück Zigaretten oder 250 Gramm Rauchtabak bei der Einreise aus der Republik 

Estland,  

3. 200 Stück Zigaretten bei der Einreise aus der Republik Lettland, der Republik Litauen, der 

Republik Ungarn, der Republik Polen, der Republik Slowenien oder der Slowakischen Republik.  

Gemäß § 29a Abs. 2 TabStG 1995 idF BGBl. I Nr. 124/2003 ist abweichend von Abs. 1 die 

Verbrauchsteuerbefreiung für Tabakwaren, die im persönlichen Gepäck von Reisenden 

eingeführt werden, die ihren normalen Wohnsitz im Steuergebiet haben, und die über eine 

Landgrenze oder auf einem Binnengewässer unmittelbar in das Steuergebiet einreisen, 

während der Dauer der in § 44f Abs. 2 genannten Übergangsfristen beschränkt auf  

1. 25 Stück Zigaretten oder 5 Stück Zigarren oder 10 Stück Zigarillos oder 25 Gramm 

Rauchtabak oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren bis zu 25 Gramm bei der 

Einreise aus der Tschechischen Republik,  

2. 25 Stück Zigaretten bei der Einreise aus der Slowakischen Republik, der Republik Slowenien 

oder der Republik Ungarn.  
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Gemäß § 29a Abs. 3 TabStG 1995 idF BGBl. I Nr. 124/2003 entsteht die Steuerschuld für 

Tabakwaren, die nicht steuerfrei sind, mit dem Verbringen in das Steuergebiet. 

Steuerschuldner ist die natürliche Person, die die Tabakwaren in das Steuergebiet verbringt. 

Die die Freimengen nach Abs. 1 und Abs. 2 überschreitenden Mengen sind unverzüglich 

anzumelden. Die Vorschreibung der Tabaksteuer erfolgt mit Bescheid des zuständigen 

Zollamtes und ist innerhalb der festgesetzten Frist zu entrichten. Örtlich zuständig ist jenes 

Zollamt, in dessen Bereich die Steuerschuld entstanden ist. Kann ein solcher Ort nicht 

festgestellt werden, so ist jenes Zollamt örtlich zuständig, das als erstes mit der Sache befasst 

wird.  

Die Absätze 1 bis 3 gelten gemäß § 29a Abs. 4 TabStG 1995 idF BGBl. I Nr. 124/2003 nicht 

für Tabakwaren, die nachweislich im Steuergebiet oder in einem anderen als den in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Mitgliedstaaten der Europäischen Union im steuerrechtlich freien 

Verkehr erworben wurden und für die keine Erstattung oder Vergütung der Verbrauchsteuer 

erfolgte. 

Gemäß § 82 Abs.1 FinStrG hat die Finanzstrafbehörde I. Instanz die ihr gemäß § 80 oder 81 

zukommenden Verständigungen und Mitteilungen darauf zu prüfen, ob genügende 

Verdachtsgründe für die Einleitung des Finanzstrafverfahrens gegeben sind. Das Gleiche gilt, 

wenn sie in anderer Weise, insbesondere aus eigener Wahrnehmung, vom Verdacht eines 

Finanzvergehens Kenntnis erlangt. Die Prüfung ist nach den für die Feststellung des 

maßgebenden Sachverhalts im Untersuchungsverfahren geltenden Bestimmungen 

vorzunehmen. Ergibt diese Prüfung, dass die Durchführung des Strafverfahrens nicht in die 

Zuständigkeit des Gerichtes fällt, so hat die Finanzstrafbehörde I. Instanz nach der Anordnung 

des § 82 Abs. 3 FinStrG das Finanzstrafverfahren einzuleiten.  

Gemäß § 83 Abs.1 FinStrG ist die Einleitung des Finanzstrafverfahrens aktenkundig zu 

machen.  

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung in der 

Einleitungsverfügung das dem Beschuldigten zur Last gelegte Verhalten, welches als 

Finanzvergehen erachtet wird, nur in groben Umrissen umschrieben werden muss ( vgl. z.B. 

VwGH vom 8.2. 1990, Zl. 89/16/0201 ). Weiters reicht es für die Einleitung des 

Finanzstrafverfahrens aus, wenn gegen den Verdächtigen genügend Verdachtsgründe 

vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, dass er als Täter eines Finanzvergehens in 

Frage kommt.  

Ein Verdacht kann immer nur aufgrund einer Schlussfolgerung aus Tatsachen entstehen. 

Ohne Fakten - wie weit sie auch vom (vermuteten) eigentlichen Tatgeschehen entfernt sein 
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mögen - gibt es keinen Verdacht. Ein Verdacht besteht, wenn hinreichende tatsächliche 

Anhaltspunkte die Annahme der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von bestimmten 

Umständen rechtfertigen. Es ist die Kenntnis von Tatsachen, aus denen nach der 

Lebenserfahrung auf ein Finanzvergehen geschlossen werden kann. Bloße Gerüchte und vage 

Vermutungen allein reichen für die Einleitung eines Finanzstrafverfahrens nicht aus.  

Die Finanzstrafbehörde I. Instanz erachtete aufgrund des Berichtes des G. , der 

Stellungnahme des Bf. vom 15.04.2007, sowie der sonstigen amtlichen Ermittlungsergebnisse 

den Tatverdacht als hinreichend begründet. 

Die Bf. wurde am 18. März 2007 anlässlich seiner Einreise nach Österreich beim G. mit den 

oben angeführten 600 Stück slowakischen Zigaretten betreten. Diese wurden nicht 

angemeldet. 

Die objektive Tatseite des angelasteten Finanzvergehen ist somit im ausreichenden Ausmaß 

erwiesen. 

Es ist als allgemein bekannt vorauszusetzen, dass Tabakwaren auch innerhalb der 

Europäischen Gemeinschaft beim Verbringen in das österreichische Steuergebiet 

mengenmäßigen Beschränkungen unterliegen, insbesonders wie im vorliegenden Fall die 

steuerfreie Verbringung von Zigaretten im persönlichen Gepäck von Reisenden bis 

31. Dezember 2008 aus der slowakischen Republik auf 200 Stück Zigaretten beschränkt war. 

Der Verweis des Bf. in seiner Beschwerde auf Art. 9 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 

25. Februar 1992, in welcher die Richtmenge von 800 Stück Zigaretten genannt ist, kann an 

diesem Umstand nichts ändern. 

Es wäre am Bf. gelegen, die Zigaretten den Beamten des G. zu erklären. 

Es besteht daher zumindest der begründete Verdacht, dass dies auch dem Bf. bekannt war. 

Das Verhalten der Bf. erfüllt daher in subjektiver wie auch in objektiver Hinsicht den 

Tatbestand des zur Last gelegten Finanzvergehens und erfolgte die Einleitung des 

Finanzstrafverfahrens nach der vorliegenden Beweislage zu Recht. 

Die Einleitung eines Finanzstrafverfahrens ist noch kein Schuldspruch, sondern es bleibt die 

endgültige Beantwortung der Frage, ob bzw. in welchem Ausmaß der Bf. das ihm zur Last 

gelegte Finanzvergehen in objektiver und subjektiver Hinsicht tatsächlich begangen hat, dem 

Ergebnis des gemäß §§ 114 ff. FinStrG durchzuführenden Untersuchungsverfahrens 

vorbehalten.  

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
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Wien, am 17. Februar 2010 


